
 
 
 

 

E N T G E L T O R D N U N G 
 

für den Golfpark Bella-Vista des Marktes Bad Birnbach 
 

Auf Grund der Art. 21, 22 und 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt 

geändert mit Gesetz vom 24.07.2023, erlässt der Markt Bad Birnbach folgende 
Entgeltordnung: 

__________________________________________________________________________ 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Die Entgeltordnung gilt für den Betrieb und die Benutzung des gesamten Golfparks Bella-
Vista einschließlich 18-Loch Platz, 9-Loch-Kurzplatz, Spiel-Golf-Anlage und sämtliche 
Vermietungen. 
 
 

§ 2 
Höhe der Entgelte 

(alle Angaben in Euro) 
 

 
1. Einmalige/Tages Spielberechtigungen 

 
 

18-Loch Golfplatz    

inkl. Spiel-Golf, Driving Range und Kurzplatz 
Mo-

So/Feiertg. 
18-Loch Greenfee    
Erwachsene   85 € 
18-Loch Greenfee (inkl. Thermengutschein = 5 Std. Karte Vitarium)  
Erwachsene   98 € 
18-Loch Greenfee    
Kinder, Schüler u. Jugendliche (bis 18 Jahre) 
und    
Studenten (bis 27 Jahre) gegen Vorlage des Ausweises  42 € 
9-Loch Greenfee    
Erwachsene   45 € 
Kinder, Schüler u. Jugendliche (bis 18 Jahre) 
und    
Studenten (bis 27 Jahre) gegen Vorlage des Ausweises  25 € 

  



Partnerclub Spezial 18-Loch Greenfee    
Montag-Freitag ab 14.00 Uhr    

nur gültig für Mitglieder der Bella Vista Partner-Golfclubs  

                
44 € 

 
 
 

spiel!Golf    
Tages-Greenfee spiel!Golf (inkl. Schläger u. Ball)   
Erwachsene   4,50 € 
Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahren   2,50 € 
Familie (max. zwei Erwachsene und Kinder)   10 € 

    

Driving Range inkl. spiel!Golf    
Tages-Rangefee (Mo. - So.)    
Erwachsene   10 € 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren   5 € 
24 Rangebälle   1 € 
200er Karte (200 mal 24 Bälle)   110 € 
Jahres-Rangefee - Erwachsene   180 € 

    

9-Loch Kurzplatz inkl. Spiel!Golf und Driving Range 
Tages-Greenfee (Mo. - So.)    
Erwachsene   19 € 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren   9 € 

 
 

2. Jahresspielentgelte 

    
Vollmitgliedschaft Erwachsene   999 €* 
Lebenspartner eines    
Vollmitgliedes   699 €* 
Zweitmitgliedschaft die eine 
Hauptmitgliedschaft    
in einem Golfclub bereits haben, also ohne Hcp-Verwalt.  489 €* 

    
Seniorenmitgliedschaft ab 75 Jahre   849 €* 
Schüler und Azubis ab 18 Jahre und    
Studenten (bis 27 Jahre) gegen Vorlage des Ausweises  259 €* 
Kinder, Schüler und Jugendliche    
bis 18 Jahren   75 € 

    
*inkl. DGV-Ausweis und Verbandsbeiträge (DGV,BGV,BLSV)   

 

      
Akademie-Spielrecht für Erwachsene   219 € 

 
 
 

3. Fernspielrechte (Jahresspielentgelte) 
 

Fernspielrechtt „Standard“    
für Personen, deren Wohnsitz** mehr als 100 km von Bad Birnbach 
entfernt ist  



mit Handicapverwaltung und DGV-Ausweis; ohne 
Spielrecht  222 €* 

    
Fernspielrecht „Premium“    
für Personen, deren Wohnsitz** mehr als 100 km von Bad Birnbach 
entfernt ist  
mit Handicapverwaltung und DGV-Ausweis    
und zehn Greenfees à 18 Loch pro Jahr   429 €* 

    
Fernspielrecht „Deluxe I“    
für Personen, deren Wohnsitz** mehr als 200 km von Bad Birnbach 
entfernt ist  
mit Handicapverwaltung und DGV-Ausweis    
und unbeschränkte Greenfees   529 €* 

    
Fernspielrecht „Deluxe II“    
für Personen, deren Wohnsitz** mehr als 100 km und 
weniger als 200 km von Bad Birnbach entfernt ist   
mit Handicapverwaltung und   
DGV-Ausweis und unbeschränkte Greenfees   655 €* 

    
* inkl. DGV-Ausweis und Verbandsbeiträge 
(DGV,BGV,BLSV) 
** Maßgeblicher Wohnsitz ist der zu Bad Birnbach 
nächstgelegene Haupt- oder Nebenwohnsitz    

 
 

4. Leihentgelte und Entgelte für Vermietungen und Nutzungen 
 
 
Golf-Cart, 18-Loch Runde Mitglieder   25 € 
Golf-Cart, 18-Loch Runde Gäste             28 € 
Golf-Cart, 18-Loch Runde Turnier     30 € 
Golf-Cart, 18 Loch Runde 11er Karte   250 € 
Golf-Cart, 9 Loch Runde 11er Karte   165 € 
Trolley   4 € 
Schläger einzeln   1 € 
Schläger kleiner Satz   6 € 
Schläger ganzer Satz   12 € 
 
Golftaschen-Schränke jährlich (gegen Kaution)    
Elektrocaddy-Schrank oder 2-Personen-Schrank   170 € 
Schrank für 1 Golftasche mit Trolley   90 € 
Familien-Oberschrank für 2 Taschen mit Trolleys   125 € 
 
Golftaschen-Schränke täglich (gegen Kaution)    
Elektrocaddy-Schrank oder 2-Personen-Schrank   4 € 
Familien-Oberschrank für 2 Taschen mit Trolleys   4 € 

 
  Jahresentgelt für Platzbefahrung mit eigenem Golf-Cart regulär                    400 € 
  Jahresentgelt für Platzbefahrung mit eigenem Golf-Cart Partnerbetrieb        400 € 
 
  Jahresentgelt Golfcartnutzung               600 € 
  (pro Nutzung werden 16 € (bei Turnieren 22 €) verrechnet, d.h. 
   max. 38 Runden im Jahr, pro zusätzliche Runde zahlt man nach Verbrauch auch 
   nur 16 €. Nicht verbrauchter Betrag verfällt! 



 
 

5. Verbandsgebühren 
 
Die Gebühren für die Verbandsmitgliedschaften (DGV, BGV und BLSV) werden dem einzelnen 
Spieler im Namen dieser Verbände gesondert in Rechnung gestellt.  

 
 

 
§3 

 Ermäßigungen 
 

1. Alle Übernachtungsgäste in Partnerhotels* des Bella Vista Golfparks erhalten auf alle 
Greenfee Preise (§ 2 Nr. 1) 30 % Ermäßigung. 

 

2. Die Übernachtungsgäste der Partnerhotels** der Golfanlagen des Marketing-
verbundes „Donau Inn Golfregion“ erhalten auf alle Greenfee Preise (§ 2 Nr. 1)  
25 % Ermäßigung. 
 

3. Die Mitglieder/Spielberechtigte der Golfanlagen des Marketingverbundes „Donau Inn 
Golfregion“ erhalten auf alle Greenfee Preise (§ 2 Nr. 1) 30 % Ermäßigung. 
 
 

 
* Partnerhotel Status erhalten Übernachtungsbetriebe die im Bella Vista Golfpark ein 
Vollspielrecht zeichnen. Ebenfalls kann durch die Zahlung von 15 Euro pro Bett/Jahr der 
Partnerhotel Status erworben werden. 
 
**Partnerhotels der Golfanlagen des Marketingverbundes „Donau Inn Golfregion“ sind auf 
dessen Homepage  http://www.golfregion-donau-inn.at/start.htm einsehbar. 
 
 

§ 4 
Fälligkeit der Entgelte 

 
Die Jahresgebühren und sonstigen Rechnungen sind bis spätestens 31. Januar eines 
Kalenderjahres bzw. 14 Tage nach Rechnungslegung zu zahlen.  
Die Jahresgebühr kann auch in 12 gleichen Raten monatlich gezahlt werden. In diesem Falle 
wird klargestellt, dass auch bei Kündigung, Ausschluss oder Tod des Spielberechtigten die bis 
zum Jahresende noch ausstehenden Raten zu begleichen sind. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
 
 
Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 
20.07.2022 außer Kraft. 
 
 
Bad Birnbach, den 20.09.2023 
 
 
 
Gez. Dagmar Feicht 
Erste Bürgermeisterin 

 

http://www.golfregion-donau-inn.at/start.htm

